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8497 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 

des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 28. April 2011 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Strafprozessordnung 1975 und das Sicherheitspolizeigesetz geändert werden 

Zu Artikel 1 Änderung der Strafprozessordung 1975 

Die Änderungen der Strafprozessordnung sind Folge der geänderten Bestimmungen des 
Telekommunikationsgesetzes – TKG 2003. Sie zielen darauf ab, die Zulässigkeit von Ersuchen um 
Stammdatenübermittlung, der Anordnung über die Auskunft von Stamm- und Zugangsdaten, sowie die 
Auskunft über Vorratsdaten zu normieren. 

Zu Artikel 2 Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 

Ziel der Änderungen im Sicherheitspolizeigesetz ist es, die Zulässigkeit der Anfragen an Anbieter von 
öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdiensten oder öffentlichen 
Kommunikationsnetzen auf Basis des Sicherheitspolizeirechtes sowie die weitere Verwendung der so 
ermittelten Daten zu regeln und an die Vorgaben der (neuen) Bestimmungen des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) anzupassen. 

Für die Sicherheitsbehörden wird die Beauskunftung der Verkehrs- bzw. Zugangsdaten im Sinne des § 99 
Abs. 5 TKG im adaptierten § 53 Abs. 3a und 3b SPG geregelt. Zugleich wird aber auch durch einen 
neuen § 53 Abs. 3c SPG die Verpflichtung der Sicherheitsbehörden zur nachweislichen Information 
Betroffener bei Standortbeauskunftungen und Beauskunftungen über Zuordnungen des Namens oder der 
Anschrift eines Betroffenen zu einer IP-Adresse, in beiden Fällen wenn hiefür die Verwendung von 
Vorratsdaten gemäß § 99 Abs. 5 Z 3 oder 4 iVm § 102a TKG 2003 durch den Betreiber erforderlich war, 
eingeführt, deren Einhaltung der Prüfung durch den Rechtsschutzbeauftragten nach der ebenfalls 
ergänzten Bestimmung des § 91c SPG unterliegt. Ebenso ergänzt wird in § 91c Abs. 1 die 
Informationspflicht über den Einsatz technischer Mittel zur Lokalisierung einer Endeinrichtung (§ 53 
Abs. 3b). 

Im Rahmen dieser Anpassungen wird auch die Prüfpflicht des Rechtschutzbeauftragten für Meldungen 
nach § 91c Abs.1 SPG und die Verpflichtung des Rechtsschutzbeauftragten zur Information Betroffener 
oder zur Erhebung einer Beschwerde an die Datenschutzkommission bei einer Rechtsverletzung durch die 
Verwendung personenbezogener Daten klargestellt. 

Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 10. Mai 
2011 in Verhandlung genommen. 

Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Stefan Schennach. 

An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Hermann Brückl, Stefan Schennach und mit beratender 
Stimme Bundesrätin Dr. Jennifer Kickert. 

Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Stefan Schennach gewählt. 
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Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 10. Mai 2011 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2011 05 10 

 Stefan Schennach Monika Kemperle 

 Berichterstatter Vorsitzende 

 


